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Fettdruck  
und   * 

gefährlicher Abfall 

HZVA Abkürzung: Herstellung, Zubereitung, Ver-
trieb und Anwendung 

  

02 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei sowie der Herstellung und 
Verarbeitung von Nahrungsmitteln 

02 01 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und 
Fischerei 

02 01 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvor-
gängen 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft 

02 01 99 Abfälle a.n.g. (hier: Futtermittelabfälle) 

02 02 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbei-
tung von Fleisch, Fisch und anderen Nah-
rungsmitteln tierischen Ursprungs 

02 02 02 Abfälle aus tierischem Gewebe, (hier: Fut-
termittelabfälle) 

02 02 03 Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe (hier: Futtermittelabfälle) 

02 03 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbei-
tung von Obst, Gemüse, Getreide, Speise-
ölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus 
der Konservenherstellung, der Herstellung 
von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zube-
reitung und Fermentierung von Melasse 

02 03 01 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, 
Zentrifugier- und Abtrennprozessen 

02 03 04 Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe 

02 05 Abfälle aus der Milchverarbeitung 

02 05 01 Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe 

02 06 Abfälle aus der Herstellung von Back- und 
Süßwaren 

02 06 01 Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe 

02 07 Abfälle aus der Herstellung von alko-
holischen und alkoholfreien Getränken (oh-
ne Kaffee, Tee und Kakao) 

02 07 04 Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe 

03 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der 
Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstof-
fen, Papier und Pappe 

03 01 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der 
Herstellung von Platten und Möbeln 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle 

03 01 04 * 
 
 

Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, 
Spanplatten und Furniere, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Span-
platten und Furniere mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 03 01 04 fallen 

03 03 Abfälle aus der Herstellung und Verarbei-
tung von Zellstoff, Papier, Karton u. Pappe 

03 03 01 Rinden- und  Holzabfälle 

03 03 07 Mechanisch abgetrennte Abfälle aus der 
Auflösung von Papier- und Pappabfällen 

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und 
Pappe für das Recycling 

03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugs-
schlämme aus der mechanischen Abtren-
nung  

04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textil-
industrie 

04 01 Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 
04 01 09 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish 

04 02 Abfälle aus der Textilindustrie 

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (impräg-
nierte Textilien, Elastomer, Plastomer) 

04 02 15 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 04 02 14 fallen 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 

06 Abfälle aus anorganisch-chemischen 
Prozessen 

06 13 Abfälle aus anorganischen chemischen 
Prozessen a. n. g. 

06 13 03 Industrieruß 

07  Abfälle aus organisch-chemischen Pro-
zessen 

07 02 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthe-
tischem Gummi und Kunstfasern 

07 02 13 Kunststoffabfälle 

07 02 99 Abfälle a.n.g. (hier:  sonstige ausgehärtete 
Kunststoffabfälle) 

07 05 Abfälle aus der HZVA von Pharmazeutika 

07 05 14 Feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 07 05 13 fallen 

07 06 Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstof-
fen, Seifen, Waschmitteln , Desinfektionsmit-
teln und Körperpflegemitteln 

07 06 99 Abfälle a.n.g. 

08 Abfälle aus der HZVA von Beschichtun-
gen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, 
Dichtmassen und Druckfarben 

08 01 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Far-
ben und Lacken 

08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 08 01 11 fallen 

08 03 Abfälle aus  HZVA von Druckfarben 

08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 03 17 fallen 

08 04 Abfälle aus  HZVA von Klebstoffen und 
Dichtmassen (einschl. wasserabweisender 
Materialien) 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen 

09 Abfälle aus der fotografischen Industrie 

09 01 Abfälle aus der fotografischen Industrie 
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09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein 
Silber und keine Silberverbindungen enthal-
ten 

12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen 
Formgebung sowie der physikalischen 
und mechanischen Oberflächenbearbei-
tung von Metallen und Kunststoffen 

12 01 Abfälle aus Prozessen der mechanischen 
Formgebung sowie der physikalischen und 
mechanischen Oberflächenbearbeitung von 
Metallen und Kunststoffen 

12 01 05 Kunststoffspäne und –drehspäne 

15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, 
Wischtücher, Filtermaterialien und 
Schutzkleidung (a.n.g) 

15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt ge-
sammelter kommunaler Verpackungsabfälle) 
 15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 

15 01 03 Verpackungen aus Holz 

15 01 05 Verbundverpackung 

15 01 06 Gemischte Verpackungen  

15 01 09 Verpackungen aus Textilien 

15 01 10 *  Verpackungen, die Rückstände gefährli-
cher Stoffe enthalten oder durch gefähr-
liche Stoffe verunreinigt sind 

15 02 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher 
und Schutzkleidung 

15 02 02 * Aufsaug- und Filtermaterialien, (ein-
schließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher 
und Schutzkleidung, die durch gefährli-
che Stoffe verunreinigt sind  

15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher 
und Schutzkleidung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 15 02 02 fallen 

16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeich-
nis aufgeführt sind 

16 01 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger 
(einschließlich mobiler Maschinen) und 
Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeu-
gen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 
14, 16 06 und 16 08) 

16 01 03 Altreifen (geshreddert) 

16 01 19 Kunststoffe 

16 03 Fehlchargen u. ungebrauchte Erzeugnisse 
16 03 06 Organische Abfälle mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 16 03 05 fallen  

17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich 
Aushub von verunreinigten Standorten) 

17 02 Holz, Glas und Kunststoff 

17 02 01 Holz 

17 02 03 Kunststoff 

17 02 04 * Kunststoff und Holz,  die gefährliche 
Stoffe enthalten oder durch gefährliche 
Stoffe verunreinigt sind 

17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhalti-
ge Produkte 

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 03 01 fallen 

17 05 Boden (einschließlich Aushub von verunrei-
nigten Standorten) Steine und Baggergut 
 

17 05 03 * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe 
enthalten (nur für SOG-Maßnahmen!) 

17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 
17 06 03 * Anderes Dämmmaterial, das aus gefähr-

lichen Stoffen besteht oder solche Stoffe 
enthält 

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, 
das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt 

17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 
17 09 03 * Sonstige Bau- und Abbruchabfälle (ein-

schließlich gemischte Abfälle), die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,  
17 09 02 und 17 09 03 fallen 
(nicht Bauschutt!) 

18 Abfälle aus der humanmedizinischen 
oder tierärztlichen Versorgung und For-
schung (ohne Küchen- und Restau-
rantabfälle, die nicht aus der unmittelba-
ren Krankenpflege stammen) 

18 01 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, 
Behandlung oder Vorbeugung von Krankhei-
ten beim Menschen 

18 01 01 Spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 
01 03) 

18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsor-
gung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden 
(z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche 
Einwegkleidung, Windeln) 

18 01 09  Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 18 01 08 fallen 

18 02 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Kranken-
behandlung und Vorsorge bei Tieren 

18 02 01 Spitze oder scharfe Gegenstände mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen 

18 02 03 Abfälle, an deren Sammlung und Entsor-
gung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden 

19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, 
öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-
gen sowie der Aufbereitung von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch und 
Wasser für industrielle Zwecke 

19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen 
a.n.g. 
 19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände 

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kom-
munalem Abwasser 

19 08 12 Schlämme aus der biologischen Behandlung 
von industriellem  Abwasser, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 08 11 fallen 

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung 
von industriellem  Abwasser, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 08 13 fallen 

19 09 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch oder industriel-
lem Brauchwasser 
 19 09 01 Feste Abfälle aus der Erstfiltration und Sieb-
rückstände 
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19 09 04 Gebrauchte Aktivkohle 
 19 09 05 Gesättigte oder gebrauchte Ionenaustau-
scherharze 

19 12  Abfälle aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, 
Verdichten, Pelletieren) a.n.g. 

19 12 04 Kunststoff und Gummi 

19 12 10 Brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abf.) 

19 12 11 * Sonstige Abfälle (einschließlich Mate-
rialmischungen) aus der mecha-nischen 
Behandlung von Abfällen 
(hier: nur Abfälle mit mehr als 20 Vol.-% 
Polystyrolkunststoffen, wenn diese 
Kunststoffe mehr als 1.000 mg/kg HBCD 
enthalten) 

19 12 12 Sonstige Abfälle (einschließlich Materialmi-
schungen) aus der mechanischen Behand-
lung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 12 11 fallen  

20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und 
ähnliche gewerbliche und industrielle 
Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), 
einschließlich getrennt gesammelter 
Fraktionen 

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 
01) 

20 01 01 Papier und Pappe / Karton 

20 01 08 Biologisch abbaubare Küchen- und Kanti-
nenabfälle 

20 01 10 Bekleidung 

20 01 11 Textilien 

20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 20 01 31 fallen 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 
20 01 37 fällt 

20 01 39 Kunststoffe 

20 02 Garten- und Parkabfälle  
(einschließlich Friedhofsabfälle) 

20 02 01 Biologisch abbaubare Abfälle 

20 02 03 Andere nicht biologisch abbaubare Abfälle 

20 03 Andere Siedlungsabfälle 
20 03 01 Gemischte Siedlungsabfälle 

20 03 02 Marktabfälle 

20 03 03 Straßenkehricht 

20 03 07 Sperrmüll 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es werden nur Abfälle angenommen, die den An-
nahmebedingungen (Allgemeinen Annahmebedin-
gungen für Abfall und Annahmebedingungen für 
gefährliche Abfälle) entsprechen. Insoweit sind die 
Annahmebedingungen gegenüber den Zuordnungen 
zu den AVV-Schlüsseln vorrangig!  
 
Die Annahme von gefährlichen Abfällen (*) bedarf 
der Einzelfallprüfung und Zustimmung des GAA 
Hildesheim und der Zuweisung der NGS. 


